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 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen "Zur Situation der Kinder 
in der Welt 2001"334, in dem es um die frühe Kindheit geht, 
und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der Für-
sorge für Kleinkinder der höchste Vorrang gebührt; 

 8. nimmt mit Dank Kenntnis von dem im Einklang 
mit der Kommissionsresolution 2001/25 vorgelegten vorläu-
figen Bericht des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über das Recht auf Nahrung335 und wür-
digt den Sonderberichterstatter für seine wertvolle Arbeit in 
Bezug auf die Förderung des Rechts auf Nahrung;  

 9. unterstützt die Erfüllung des von der Menschen-
rechtskommission in ihren Resolutionen 2000/10 und 
2001/25 festgelegten Mandats des Sonderberichterstatters; 

 10. verweist mit Nachdruck darauf, dass die Men-
schenrechtskommission den Sonderberichterstatter ersucht 
hat, wirksam zu der Halbzeitüberprüfung der Umsetzung der 
Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit und des 
Aktionsplans des Welternährungsgipfels333 beizutragen, in-
dem er der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte seine Empfehlungen betreffend alle Aspek-
te des Rechts auf Nahrung vorlegt; 

 11. legt dem Sonderberichterstatter nahe, in die mit 
seinem Mandat zusammenhängenden Tätigkeiten durchgän-
gig eine geschlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen; 

 12. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin, alle für die wirksame Erfüllung des Mandats des 
Sonderberichterstatters erforderlichen personellen und finan-
ziellen Ressourcen bereitzustellen; 

 13. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbei-
ten zur Förderung des Rechts auf ausreichende Nahrung, ins-
besondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das 
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte), in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, 
dass das Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der 
angeborenen Würde der menschlichen Person verbunden 
und für die Wahrnehmung der anderen in der Internationalen 
Menschenrechtscharta verankerten Menschenrechte uner-
lässlich ist und dass es außerdem unauflöslich mit der so-
zialen Gerechtigkeit verbunden ist und daher die Verab-
schiedung einer geeigneten Wirtschafts-, Umwelt- und So-
zialpolitik auf nationaler wie auf internationaler Ebene erfor-
dert, die auf die Beseitigung der Armut und die Verwirkli-
chung aller Menschenrechte für alle gerichtet ist336; 

 14. begrüßt außerdem die dritte Expertenanhörung 
über das Recht auf Nahrung, die durch die Hohe Kommissa-
_____________ 
334 Zur Situation der Kinder in der Welt 2001, herausgegeben vom 
Deutschen Komitee für UNICEF.  
335 Siehe A/56/210. 
336 Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Sup-
plement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V, 
Ziffer 4. 

rin vom 12. bis 14. März 2001 nach Bonn einberufen und 
von der Regierung Deutschlands ausgerichtet wurde und die 
sich auf Durchführungsmechanismen auf Landesebene kon-
zentrierte, und nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Be-
richt über diese Tagung337;  

 15. unterstützt die Empfehlung, dass die Hohe Kom-
missarin eine vierte Expertenanhörung über das Recht auf 
Nahrung organisieren soll, die sich auf die Verwirklichung 
dieses Rechts als Teil der Strategien und Politiken zur Ar-
mutsbeseitigung konzentrieren soll und zu der Experten aus 
allen Regionen eingeladen werden sollen; 

 16. ersucht den Sonderberichterstatter, der Men-
schenrechtskommission auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
einen umfassenden Bericht und der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Zwischenbe-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 17. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die 
Vertragsorgane und die nichtstaatlichen Organisationen, mit 
dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats 
voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die Vorlage 
von Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten 
zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung; 

 18. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Tagesordnungs-
punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/156 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)338. 

56/156. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte339, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte340 und den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte340 sowie die anderen 
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom 
17. Dezember 1999 und 55/91 vom 4. Dezember 2000 und 
_____________ 
337 E/CN.4/2001/148. 
338 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Bah-
rain, Bangladesch, Benin, Bosnien und Herzegowina, Burkina Faso, 
China, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, El 
Salvador, Guinea, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kuba, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Maureta-
nien, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, 
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, 
Thailand, Togo, Tschad, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigte 
Republik Tansania. 
339 Resolution 217 A (III). 
340 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
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ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/113 vom 
10. Dezember 1999 und 55/23 vom 13. November 2000 über 
das Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen, 

 feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Viel-
falt sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur 
fördern, insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der 
internationalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. No-
vember 1966 von der Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
auf ihrer vierzehnten Tagung verabschiedet wurde341, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs342, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Globale Agenda für 
den Dialog zwischen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 
vom 9. November 2001 verabschiedet wurde, 

 sowie mit Genugtuung über den Beitrag, den die vom 
31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) 
veranstaltete Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz zur Förderung der Achtung der kultu-
rellen Vielfalt leistete, 

 ferner mit Genugtuung über die Allgemeine Erklärung 
zur kulturellen Vielfalt der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die zusammen 
mit ihrem Aktionsplan am 2. November 2001 durch die Ge-
neralkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißig-
sten Tagung verabschiedet wurde343 und in der die Mitglied-
staaten das System der Vereinten Nationen und die anderen 
in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen baten, mit der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei 
der Förderung der in der Erklärung und in ihrem Aktions-
plan festgelegten Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem 
Ziel, die Synergie der Maßnahmen zu Gunsten der kultu-
rellen Vielfalt zu verstärken, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die 
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, 
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler 
und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histori-
scher, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge 
zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht 
auf ihre jeweilige politische, wirtschaftliche und kulturelle 

_____________ 
341 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Records of the General Conference, Fourteenth Ses-
sion, Paris, 1966, Resolutions. 
342 A/56/204 und Add.1. 
343 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 
15 October-3 November 2001, Vol. 1, Resolutions, Resolution 25, An-
lagen I und II. 

Ordnung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu för-
dern und zu schützen, 

 in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das 
Streben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwick-
lung eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kultu-
rellen Lebens der Menschen darstellt, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des 
Friedens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Men-
schenrechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den 
Völkern und Nationen und den Dialog zwischen den Kultu-
ren stärkt, 

 in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisatio-
nen einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen, 

 die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle, 
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog 
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche 
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft 
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während 
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und 
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen 
und Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt 
zwischen den Völkern und Nationen führen, 

 anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen 
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wech-
selseitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller 
Menschen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen 
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle 
Völker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und 
Traditionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Aus-
tausch von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen 
Errungenschaften zu bereichern, 

 1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und 
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditio-
nen in einem nationalen und internationalen Klima des Frie-
dens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, 
weiterentwickeln und erhalten; 

 2. begrüßt die Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen vom 8. September 2000344, die unter anderem die 
Auffassung vertritt, dass die Toleranz zu den unverzichtba-
ren Grundwerten in den internationalen Beziehungen des 
21. Jahrhunderts gehört und dass sie die aktive Förderung 
einer Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen den 
Kulturen umfassen soll, in der die Menschen einander in der 
gesamten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugungen, Kulturen 
und Sprachen achten und in der die Unterschiede innerhalb 
der Gesellschaften und zwischen ihnen weder gefürchtet 

_____________ 
344 Siehe Resolution 55/2. 
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noch unterdrückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der 
Menschheit geschätzt werden; 

 3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am 
kulturellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzuneh-
men, die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und 
seinen Anwendungen ergeben; 

 4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft 
danach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen 
der Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Ach-
tung der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet; 

 5. bekräftigt außerdem, dass der interkulturelle Dia-
log das gemeinsame Verständnis der Menschenrechte we-
sentlich bereichert und dass aus der Förderung und dem 
Ausbau der internationalen Kontakte und der Zusammenar-
beit auf kulturellem Gebiet wichtige Vorteile gezogen wer-
den können; 

 6. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit an-
erkannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb und zwischen 
allen Nationen zu achten und bestmöglich zu nutzen, wenn 
sie gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und ertrag-
reichen Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze 
wie Gerechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, 
Demokratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Re-
spekt innerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Natio-
nen praktisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch 
öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das 
Bewusstsein und das Verständnis für die Vorteile der kultu-
rellen Vielfalt zu fördern, namentlich Programme, bei denen 
die Behörden Partnerschaften mit internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen sowie anderen Teilen der Zivil-
gesellschaft eingehen; 

 7. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Viel-
falt und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralis-
mus der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Aus-
tausch von Wissen und zu einem besseren Verständnis der 
kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und 
Ausübung der allgemein akzeptierten Menschenrechte über-
all auf der Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern und 
Nationen begünstigt; 

 8. betont, dass die Förderung des kulturellen Plura-
lismus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der 
kulturellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

 9. betont außerdem die Tatsache, dass Toleranz und 
Achtung der Vielfalt die allgemeine Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Gleichstel-
lung von Mann und Frau und des Genusses aller Menschen-
rechte durch alle Menschen, erleichtern; 

 10. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusivität, Gerechtigkeit, Gleichberechti-

gung und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem 
Verständnis sowie der Förderung und Achtung der kulturel-
len Vielfalt und der universalen Menschenrechte beruht, und 
alle Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz gründen; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich zu 
bemühen, sicherzustellen, dass ihr politisches System und 
ihre Rechtsordnung die multikulturelle Vielfalt innerhalb ih-
rer Gesellschaften widerspiegeln, und gegebenenfalls ihre 
demokratischen Institutionen so zu verbessern, dass sie par-
tizipatorischer werden und die Marginalisierung, Ausgren-
zung und Diskriminierung bestimmter Teile der Gesellschaft 
vermeiden; 

 12. fordert die Staaten, die internationalen Organisa-
tionen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf 
und bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatli-
chen Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen 
und ihre Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, 
der Entwicklung und der allgemein akzeptierten Menschen-
rechte zu fördern; 

 13. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Re-
solution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle 
Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
und der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser 
Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwi-
schen allen Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt, 
und ihn der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung vorzulegen; 

 14. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährlei-
stung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten" weiter zu behandeln. 

RESOLUTION 56/157 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)345. 

_____________ 
345 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, 
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, 
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Kuba, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, 
Malta, Mauritius, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Sier-
ra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thai-
land, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Ve-
nezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern. 
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